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Änderungsantrag zu K3

Von Zeile 140 bis 142:
So hat es auch der Europäische Gerichtshof 2018 bestätigt. Die Zulassung und Freisetzung von 

Gene Drive-gentechnisch veränderten Organismen lehnen wir wegen der enormen ökologischen

Tragweite und generellen Unumkehrbarkeit grundsätzlich ab. Wir unterstützen ein 

Begründung

Inwiefern sich die gentechnisch veränderten Organismen auf entsprechende Ökosysteme

auswirken, auch in Freisetzungsversuchen, lässt nicht kontrollieren. Das gilt nicht nur für Gene-

Drives, sondern für alle GVOs in der Landwirtschaft.
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